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Angaben bei Wechsel des Verkehrsleiters 
1. Antragstellendes Unternehmen
Name bzw. Firma und Rechtsform 

Straße und Hausnummer PLZ und Ort 

Telefon Telefax E-Mail

2. Angaben über den Verkehrsleiter
Vorname Familienname ggf. abweichender Geburtsname 

 Doktorgrad 

 

Geschlecht   (bitte ankreuzen) 
  männlich  weiblich 

Staatsangehörigkeit 

Geburtstag Geburtsort Geburtsstaat 

Anschrift Stellung im Unternehmen 

 Nr. der Bescheinigung der fachlichen Eignung  und ausgebende Stelle 

3. Angaben zur Tätigkeit als Verkehrsleiter in weiteren Unternehmen:
Name und Anschrift 

 

Stellung im Unternehmen Regelmäßige  wöchentliche Arbeits-
zeit / Stunden 

Name und Anschrift Stellung im Unternehmen Regelmäßige  wöchentliche Arbeits-
zeit / Stunden 

Besteht darüber hinaus eine  weitere haupt- oder nebenberufliche Tätigkeit in  weiteren Unternehmen? 

  nein       ja   (bitte geben Sie alle über die zuvor abgefragten Tätigkeiten als Verkehrsleiter hinausgehenden 
  Beschäftigungen in einer separaten Liste an, unabhängig von dem Art und dem Umfang der 
  ausgeübten Tätigkeit, auch Schule, Studium, Freiberufliche Tätigkeiten) 

4. Angaben zum ausgeschiedenen Verkehrsleiter:
Vorname Familienname Austrittsdatum 

5. Bestätigung der Unterschrift
Hiermit wird bestätigt, dass die vorstehenden Angaben richtig sind und mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
zum Zwecke der Antragsbearbeitung einverstanden: 

________________________________________ ______________________________________________________ 
Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift(en) 

Unternehmen                      Verkehrsleiter 

Hinweise zum Datenschutz: 
Die Verwaltungsbehörde ist nach § 15 des Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) in Verbindung mit Artikel 11 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1071/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer 
Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates ver-
pflichtet, Angaben über Inhaber von Berechtigungen für den gewerblichen Güterkraftverkehr sowie über die Personen der ge-
schäftsführungs- und vertretungsberechtigten Gesellschafter, der gesetzlichen Vertreter und des Verkehrsleiters in einem Un-
ternehmen des Güterkraftverkehrs einschließlich Angaben über die Bescheinigung der fachlichen Eignung des Verkehrsleiters 
nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 der Verkehrsunternehmensdatei-Durchführungsverordnung (VUDat-DV) in Verbindung mit 
Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) 1071/2009 an die Verkehrsunternehmensdatei beim Bundesamt für Güterverkehr zu 
übermitteln. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die in § 2 Abs. 3 VUDat-DV in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
1071/2009 aufgeführten Informationen im öffentlich zugänglichen Bereich der Verkehrsunternehmensdatei gespeichert und für 
Jedermann über das Internet unter www.verkehrsunternehmensdatei.de einsehbar sind. 
Die Verwaltungsbehörde ist im Falle der Untersagung der Führung von Güterkraftverkehrsgeschäften nach § 17 Absatz 5 Satz 2 
GüKG verpflichtet, die Untersagung mit Identifizierungsdaten über die Person des Betroffenen an das Bundesamt für Güterverkehr 
als nationale Kontaktstelle nach Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 zu übermitteln.  
Das Bundesamt für Güterverkehr ist als nationale Kontaktstelle nach Maßgabe des § 17 Absatz 5 Satz 1 GüKG verpflichtet, auf 
Anfrage Auskunft über Personen, denen eine deutsche Behörde die Führung von Güterkraftverkehrsgeschäften untersagt hat 
an nationale Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten zu erteilen, sofern dies für die Prüfung von Berufszugangsvoraussetzungen 
erforderlich ist. 
Eine Information zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
finden Sie auf der letzten Seite dieses Antrages 
Kenntnis genommen: 

________________________________________ ______________________________________________________ 
Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift(en) 

Unternehmen                    Verkehrsleiter 

http://www.verkehrsunternehmensdatei.de/
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Bitte fügen Sie Ihrem Antrag folgende Unterlagen bei: 
 
 
 Nachweis der fachlichen Eignung zur Führung der Güterkraftverkehrsgeschäfte (Beschei-

nigung der IHK) -    

 Nachweis über das Vorliegen eines Beschäftigungsverhältnisses mit dem Verkehrsleiter, 
wenn dieser nicht der Unternehmer selbst ist. (detaillierter Vertrag).  
 
bitte auch Angaben zu Tätigkeiten in sonstigen Unternehmen, freiberuflicher Tätigkeit 
oder Schule, Studium etc.  (Anschrift, Art der Tätigkeit, Umfang)  
 
– schriftliche Fehlanzeige ist erforderlich. 

 Führungszeugnis (Auskunft für Behörden) bei Wohnortgemeinde zu beantragen  
    Zusendung an Regierungspräsidium Darmstadt,    
    Dezernat III 33.3 -GüKG-, 64278 Darmstadt   

  

 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (Auskunft für Behörden) bei 
Wohnortgemeinde zu beantragen 

            Zusendung an Regierungspräsidium Darmstadt,    
 Dezernat III 33.3 -GüKG-, 64278 Darmstadt   

Bitte folgenden Verwendungszweck bei der Antragstellung angeben:  

„Zulassung zu einem Güterkraftverkehrsbetrieb“ 
 

 Auskunft aus dem Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes Flensburg 

 
 bei externem Verkehrsleiter zusätzlich: 

Kopie der Gewerbeanmeldung des Verkehrsleiters (anzumeldende Tätigkeit: Verkehrslei-
ter) 

 
 

 bei nicht EU-Angehörigen zusätzlich: 
• Kopie des Ausweises / Reisepasses 
• Kopie der Arbeitserlaubnis 
• Kopie der Aufenthaltserlaubnis / des Aufenthaltstitels 
• Kopie des Sozialversicherungsausweises. 

 

► Sie können den Antrag auch zusammen mit den vorgenannten Un-
terlagen per E-Mail an gueterkraftverkehr@rpda.hessen.de über-
senden. 

mailto:gueterkraftverkehr@rpda.hessen.de
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Information gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

Sie erhalten diese Information, da das Regierungspräsidium Darmstadt personenbezo-
gene Daten von Ihnen verarbeitet. 

1. Verantwortlichkeit 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist das Regierungs-
präsidium Darmstadt, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt, Tel.: 06151-120, Fax: 06151-
126347, E-Mail: Poststelle@rpda.hessen.de. 

2. Die oder der Datenschutzbeauftragte 

Die oder den Datenschutzbeauftragte/n des Regierungspräsidiums Darmstadt erreichen 
Sie unter den vorgenannten Kontaktdaten, sowie mit E-Mail: datenschutzbeauf-
tragte@rpda.hessen.de 

3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Die Datenverarbeitung erfolgt nach Vorgaben des Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG) 
und ist für die Durchführung des Antragsverfahrens auf Zulassung zum Beruf des Kraftver-
kehrsunternehmers erforderlich. 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern 

Grundsätzlich werden Ihre personenbezogenen Daten nur durch das Regierungspräsi-
dium Darmstadt verarbeitet.  

Soweit dies zur Bearbeitung des Antragsverfahrens auf Zulassung zum Beruf des Kraftver-
kehrsunternehmers erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten gegenüber 
dem Bundesamt für Güterkraftverkehr, den beteiligten Verbänden des Verkehrsgewerbes, 
der fachlich zuständigen Gewerkschaft und der zuständigen Industrie- und Handelskam-
mer zum Zwecke der Stellungnahmen offengelegt.  
 

5. Speicherdauer und –fristen 

Zur Bestimmung des Zeitpunkts der Datenlöschung beachtet das Regierungspräsidium 
Darmstadt die Aufbewahrungsfristen, die im Erlass zur Aktenführung in den Dienststellen 
des Landes Hessen festgelegt sind. 

Sämtliche Fristen beginnen mit Ablauf des Jahres, in dem die Bearbeitung Ihrer Angele-
genheit abgeschlossen ist. 

6. Ihre Rechte 

Nach Art. 15 DS-GVO können Sie von dem Verantwortlichen über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten Auskunft verlangen. Nach Art. 16 DS-GVO haben Sie das 
Recht auf Berichtigung. Unter den Voraussetzungen des Art. 17 DS-GVO haben Sie das 
Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Ein Recht auf Lö-
schung kommt allerdings nicht in Betracht, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist bzw. zur Wahrnehmung einer Aufgabe dient, die 
im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, Art. 17 Abs. 3 
lit. b) DS-GVO. Art. 18 Abs. 1 DS-GVO gewährt unter den dort aufgeführten Voraussetzun-
gen ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. 
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Das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO besteht nach § 35 des Hessischen 
Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes nicht, soweit eine Rechtsvorschrift zur Ver-
arbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verpflichtet. 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten gegen die DS-GVO verstößt, haben Sie das Recht auf Beschwerde nach Art. 77 
Abs. 1 DS-GVO bei der Aufsichtsbehörde, dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden. Darüber hinaus können Sie 
sich mit einer Beschwerde an den/die behördliche/n Datenschutzbeauftragte/n wenden, 
wenn Sie der Auffassung sind, dass datenschutzrechtliche Vorschriften bei der Verarbei-
tung Ihrer Daten nicht beachtet worden sind. 

7. Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten 

Die Pflicht zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ergibt sich aus § 3 GüKG. 
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